
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 
 
Schau der Fließgewässer sonstiger Ordnung im 
Stadtgebiet Oberhausen  
 
Gemäß § 95 Landeswassergesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen - LWG NRW - vom 8. Juli 2016, führt die 
Untere Wasserbehörde der Stadt Oberhausen in diesem 
Jahr eine Gewässerschau an folgenden Gewässern 
durch:  
 
-    Handbach (ab Weseler Str. flussaufwärts) 
-    Falkegraben 
-    Spechtgraben 
 
Der Termin der Begehung wird auf den 19.03.2025, um 
13:30 Uhr festgesetzt. 
Treffpunkt ist in der Kurve der Weseler Str. auf Höhe der 
A3 Brücke in Oberhausen. 
 
Die Eigentümer und Anlieger des Gewässers sowie die 
zur Benutzung der Gewässer Berechtigten werden hier-
mit eingeladen, an dem festgesetzten Schautermin teil-
zunehmen. Sie können sich an dem Schautag zu den 
Feststellungen äußern. 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bis zum 08.03.2025 an 
die Untere Wasserbehörde. 
 
Ansprechpartnerin ist:  
 
Frau Luisa Rüter 
Tel.: 0208 825-3561 
luisa.rueter@oberhausen.de 
 
Oberhausen, 13.01.2025 
 
 
Daniel Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Oberhausen 
 
Die Versammlung der Jagdgenossenschaft Oberhausen 
findet am  
 

Dienstag, 08.04.2025, 19:00 Uhr, in der Gaststätte 
„Zum Hirschkamp“, Zum Ravenhorst 330,  

46147 Oberhausen, 
 
statt. 
 
Alle Eigentümer bejagbarer Grundflächen innerhalb des 
Stadtgebietes Oberhausen werden hierzu eingeladen. 
 
Es wird um vorherige Anmeldung gebeten. 
 
Tagesordnung: 
 
1.  Genehmigung der Niederschrift über die Jagd-

genossenschaftsversammlung v. 09.04.2024 
      
2.  Bericht des Vorstandes 
 
3.  Geschäftsbericht und Haushaltsplan 

4.  Bericht der Kassenprüfer 
 
5.  Entlastung des Vorstandes 
 
6.  Wahl der Kassenprüfer und deren Vertreter 
 
7.  Wahl des Vorstandes und anderer Funktionsträger 
 
8.  Verteilung der Jagdpachtgelder 
 
9.  Verschiedenes 
 
Reiner Süselbeck 
- Vorsitzender - 
 
I. A. 
 
gez.:  
 
Huxhorn 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

Glasverbot am 02.03.2025 zwischen  
12:00 Uhr und 18:00 Uhr 
 
Gemäß § 14 des Ordnungsbehördengesetzes NRW 
(OBG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Mai 1980 (GV NRW Seite 528) wird folgende Verfü-
gung erlassen: 
 
1.  Anlässlich des Karnevalsumzuges Alt-Oberhausen 

wird am 02.03.2025 für den unter Ziffer 2 genannten 
Bereich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr das 
Mitführen und Verwenden von Glasbehältnissen 
außerhalb von geschlossenen Räumen untersagt. 

 
2.  Das Verbot gilt räumlich für folgenden Bereich: 
     Havensteinstraße zwischen Christian-Steger-Straße 

und Helmholtzstraße sowie Geibelstraße ab Einmün-
dung Otto-Dibelius-Straße. 

 
     Das Verbot erstreckt sich bei den genannten Straßen 

und Wegen im Grenzbereich auf beiden Seiten. Der 
Geltungsbereich ist in der anliegenden Karte schraf-
fiert dargestellt. Die Karte ist Bestandteil der Allge-
meinverfügung. 

 
3.  Die Anordnungen dieser Allgemeinverfügung sind so-

fort vollziehbar gemäß § 80 Absatz 2 Ziffer 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. März 1991 (BGBI I, Seite 686). 

 
4.  Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem auf die Be-

kanntgabe folgenden Tag als bekannt gemacht. 
 
Begründung: 
 
Anlässlich des vom Hauptausschuss Groß Oberhause-
ner Karneval durchgeführten Karnevalsumzuges Alt-
Oberhausen zu der in der Regel ca. 150.000 Besucher 
kommen, ist es häufig zu massiven Störungen der öf-
fentlichen Sicherheit im Bereich der in Punkt 2 genann-
ten Räumlichkeit gekommen.
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Junge Menschen haben den Karnevalsumzug zum An-
lass genommen, sich im gesamten Bereich zu versam-
meln und dort mitgebrachten Alkohol zu konsumieren. 
 
Jugendliche und junge Erwachsene haben sich bereits 
mehrere Stunden vor Beginn des Karnevalsumzuges dort 
ausschließlich zum Alkoholverzehr versammelt. Die Ver-
anstaltung wurde genutzt, ungehemmt massiv Alkohol  
– vorwiegend aus Glasflaschen – zu konsumieren. Viele 
der geleerten Flaschen wurden auf den Asphalt zerschla-
gen, Besucher und Besucherinnen angepöbelt. 
 
Sowohl von aggressiven Betrunkenen als auch von am 
Boden liegenden Flaschen und Scherben geht eine er-
hebliche Gefahr für die Gesundheit der Besucher, der 
eingesetzten Ordnungskräfte und unbeteiligter Dritter 
aus. Massive Schnittverletzungen durch Glasscherben 
sind zu befürchten. Daneben ist auch der präventive 
Einsatz von Polizeihunden ausgeschlossen, weil sich 
die Tiere an den Scherben ebenso verletzen könnten. 
 
Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
Flaschen gezielt als Wurfgeschosse eingesetzt werden 
und so ebenfalls gesundheitliche Schäden oder erheb-
liche Sachschäden herbeiführen können. 
 
Es liegt nicht nur im Gefahrenverdacht, sondern bereits 
mit dem Verbringen des Glases in die bezeichneten Be-
reiche eine konkrete Gefahr vor, da die hinreichende 
Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts schon allein 
durch dieses Verhalten besteht. 
 
Denn bereits das massenhafte Einbringen und Zerschla-
gen von Glasbehältnissen in und auf die Verkehrsflä-
chen ist eine Verletzung des geltenden Rechts, nämlich 
des § 3 Absatz 2 der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung im Gebiet der Stadt Oberhausen (OVo). 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass 
von den in der Menschenmasse feiernden Personen 
ausgetrunkene Flaschen nicht in Abfallbehältnissen, son-
dern zu dem überwiegenden Teil „auf der Straße“ landen. 
Rechtlich betrachtet liegt somit in all diesen Fällen jeweils 
ein Verstoß gegen das Verunreinigungsverbot vor und 
damit eine Störung der öffentlichen Ordnung. 
 
Insoweit bildet nicht erst das Wegwerfen, Abstellen oder 
gar Zerschlagen einer Flasche die potentielle Gefahr, 
darin liegt vielmehr bereits die Störung der öffentlichen 
Sicherheit. Die Gefahr, das heißt der zu erwartende Ein-
tritt der Rechtsverletzung, ist erkennbar bereits mit dem 
Einbringen von Glasflaschen in den Verkehrsraum an 
Karnevalstagen gegeben. Denn die in den früheren 
Jahren jeweils im Straßenraum festzustellenden unüber-
schaubaren Mengen von ordnungswidrig entsorgten 
Glasflaschen und Glasscherben, können unter den be-
sonderen Umständen des Karnevals bei der gebotenen 
wertenden Betrachtung bereits als unmittelbare Folge 
des Mitführens von Getränkeflaschen aus Glas ange-
sehen werden. Von einem bloßen Gefahrenverdacht 
kann keine Rede mehr sein. 
 
Damit ist die entscheidende materiell-rechtliche Voraus-
setzung einer Regelung zur Gefahrenabwehr erfüllt. 
 
Aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes ergibt 
sich die Pflicht des Staates, sich schützend vor Rechts-
güter wie die körperliche Unversehrtheit zu stellen und 
diese auch vor Eingriffen von Seiten Dritter zu schützen. 
Dieser Bezug rechtfertigt ein solches Glasverbot. Die 
körperliche Unversehrtheit, die Gesundheit und das 
Leben genießen einen höheren Stellenwert als die freie 

Entfaltung der Persönlichkeit und rechtfertigen die 
Grundrechtseinschränkung. 
 
Die widerstreitenden Interessen wurden unter Beach-
tung der Verhältnismäßigkeit abgewogen. Die Gesund-
heit der Besucher, die Sicherheit Unbeteiligter und der 
Schutz hochwertiger Sachgüter wiegen mehr, als die 
Interessen Einzelner an ihrer allgemeinen Handlungs-
freiheit. Andere mögliche geeignete, aber weniger be-
einträchtigende Maßnahmen sind nicht ersichtlich, ins-
besondere kommen keine Nebenbestimmungen in Be-
tracht, mit denen die Verfügung weniger einschneidend 
wäre. Die zeitliche Befristung und die örtliche Beschrän-
kung sind geeignet und angemessen, die Grundrechts-
einschränkung zu Gunsten von Leib, Leben und Ge-
sundheit der Besucherinnen und Besucher der Veran-
staltung und die von unbeteiligten Dritten hinzunehmen. 
 
Begründung zur Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
 
Die sofortige Vollziehung nach § 80 Absatz 2 Ziffer 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird aus folgenden 
im öffentlichen Interesse liegenden Gründen angeordnet: 
Zweck dieser Verfügung ist der Schutz der Gesundheit 
von Menschen, die Unversehrtheit von Tieren und der 
Schutz von hochwertigen privaten und öffentlichen 
Sachgütern vor den glasbedingten Gefahren, die durch 
eine hohe Zahl alkoholisierter Menschen auf kleiner 
Fläche entstehen. Die Erfahrungen der Stadt Dortmund 
anlässlich der Love-Parade 2008 mit einem Glasverbot 
und die der Stadt Köln anlässlich des Straßenkarnevals 
und bei Fußballspielen des FC Köln haben gezeigt, dass 
mit einem Glasflaschenverbot die Zahl der Körperver-
letzungen ganz erheblich zurückgegangen ist. 
 
Dem Schutz auf körperliche Unversehrtheit müssen die 
privaten Interessen am Verzehr von alkoholischen Ge-
tränken in Glasbehältnissen zeitweise zurückstehen. 
 
Angesichts der unkalkulierbaren alkoholbedingt enthem-
menden Folgen, der unter Alkoholeinfluss begangenen 
Straftaten und der von Glasscherben ausgehenden Ge-
fahren überwiegt das öffentliche Interesse vor den priva-
ten Interessen, vom Vollzug dieser Verfügung bis zur 
endgültigen Entscheidung in einem Klageverfahren ver-
schont zu bleiben. 
 
Hinweis: 
 
Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf, Bastionstraße 39, 
40213 Düsseldorf, kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO auf 
Antrag die Anordnung der sofortigen Vollziehung aufhe-
ben und damit die aufschiebende Wirkung ganz oder 
teilweise wiederherstellen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe bei dem Verwaltungsgericht Düssel-
dorf Klage erhoben werden. 
 
Oberhausen, 04.02.2025 
 
Stadt Oberhausen 
Bereich 2-4 
Öffentliche Ordnung 
Im Auftrag 

 
Huxhorn 
 
Anlage: Kartenausschnitt
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Stadt Oberhausen, Der Oberbürgermeister, 
Pressestelle und Virtuelles Rathaus, 
Schwartzstraße 72, 46042 Oberhausen, 
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22

Konrad-Adenauer-Allee 46   D-46049 Oberhausen täglich 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen www.ludwiggalerie.de
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26.1.–18. 5. 2025

Künstler, Kritiker und Karikaturist


